
Wie geht es der EU-
Urheberrechtsreform ?

Armin Talke, Staatsbibliothek zu Berlin-PK



Internationale Verträge, z.B. WCT, RBÜ und TRIPS: Schutzdauer mindestens 50 Jahre 
post mortem; 3-Stufen-Test; Schutz technischer Schutzmaßnahmen

EU-Recht: Grundrechte-Charta

Nationales Recht: Verfassungsrecht

Rahmen für die (Urheberrechts-) Gesetzgebung



EU-Urheberrecht

u.a. „Infosoc-Richtlinie“ (2001/29/EG)
Schranken, Art.5:
• Vorübergehende Vervielfältigungen, 

Privatkopie, bestimmte Vervielfältigungen 
durch Bibliotheken,…. 

• Elektronischer Semesterapparat, Zitat, 
elektronische Leseplätze,… >

• Schranken sind (meist) fakultativ >



EU-Urheberrecht

Grenzüberschreitende 
Nutzung ?



Strategie für den Digitalen 
Binnenmarkt (5/2015):

• Unterschiede zwischen den nationalen 
Urheberrechtssystemen verringern 

• den Nutzern EU-weit einen umfassenderen Online-
Zugang zu geschützten Werken ermöglichen

• Handlungsfeld u.a.: Erleichterung neuer Formen 
der Nutzung in Forschung und Bildung

• digitale und grenzübergreifende Nutzung im 
Bildungsbereich, Text- und Data-Mining im Bereich 
der wissenschaftlichen Forschung und Erhaltung 
des kulturellen Erbes

Vorführender
Präsentationsnotizen
Aus der Einleitung CDSM-RL: Zwar behalten die im EU-Urheberrecht bereits festgelegten Ziele und Grundsätze ihre Gültigkeit, doch sind gewisse Anpassungen an diese neuen Realitäten erforderlich. Maßnahmen auf EU-Ebene sind außerdem notwendig, um eine Fragmentierung des Binnenmarktes zu verhindern. Vor diesem Hintergrund wurde in der im Mai 2015 verabschiedeten Strategie für einen digitalen Binnenmarkt1 die Notwendigkeit festgestellt, „die Unterschiede zwischen den nationalen Urheberrechtssystemen zu verringern und den Nutzern EU-weit einen umfassenderen Online-Zugang zu geschützten Werken zu ermöglichen“. In dieser Mitteilung wurde die Bedeutung hervorgehoben, die der Erweiterung des grenzübergreifenden Zugangs zu urheberrechtlich geschützten Inhaltediensten (Portabilität), der Erleichterung neuer Formen der Nutzung in Forschung und Bildung, sowie der Klärung der Rolle von Online-Diensten bei der Verbreitung von Werken und sonstigen Schutzgegenständen zukommt. Im Dezember 2015 legte die Kommission eine Mitteilung mit dem Titel „Schritte zu einem modernen, europäischeren Urheberrecht“ vor2. Darin wurden gezielte Maßnahmen sowie eine langfristige Vision für die Modernisierung des Urheberrechts in der EU skizziert. Der vorliegende Vorschlag ist eine der Maßnahmen, mit denen bestimmte in der genannten Mitteilung aufgeführte Probleme gelöst werden sollen. Ausnahmen von den Urheberrechten und verwandten Schutzrechten sowie Beschränkungen dieser Rechte sind auf EU-Ebene harmonisiert. Manche dieser Ausnahmen dienen dem Erreichen allgemeiner Ziele der staatlichen Politik z. B. im Forschungs- oder Bildungsbereich. Da sich jedoch in letzter Zeit neue Arten der Nutzung herausgebildet haben, ist noch nicht sicher, ob diese Ausnahmen weiterhin geeignet sind, um für ein faires Gleichgewicht zwischen den Rechten und Interessen von Urhebern und anderen Rechteinhabern auf der einen und denen der Nutzer auf der anderen Seite zu sorgen. Außerdem greifen diese Ausnahmen nur auf nationaler Ebene und Rechtssicherheit bei grenzüberschreitenden Nutzungen ist nicht garantiert. In diesem Kontext hat die Kommission drei Bereiche für Maßnahmen festgelegt: digitale und grenzübergreifende Nutzung im Bildungsbereich, Text- und Data-Mining im Bereich der wissenschaftlichen Forschung und Erhaltung des kulturellen Erbes. Ziel ist es, die Rechtmäßigkeit bestimmter Nutzungsarten in diesen Bereichen – auch grenzübergreifend – zu gewährleisten. Die Schaffung eines moderneren Rahmens für Ausnahmen und Beschränkungen wird dazu führen, dass Forscher einen klareren Rechtsraum für die Nutzung innovativer Forschungswerkzeuge für Text- und Data-Mining vorfinden, Lehrer und Studierende auf allen Bildungsebenen in vollem Umfang von digitalen Technologien profitieren können und dass Einrichtungen des kulturellen Erbes (d. h. öffentlich zugängliche Bibliotheken, Museen, Archive oder im Bereich des Film- oder Tonerbes tätige Einrichtungen) Unterstützung bei ihren Bemühungen um den Schutz des kulturellen Erbes erhalten – womit letztendlich auch den Interessen der EU-Bürger gedient wird.



Reda-Report

• Schutzfristen harmonisieren
• Grenzüberschreitende Nutzung
• Ausnahmen verpflichtend machen
• Panoramafreiheit
• …
• 556 Änderungsanträge im Parlament
• Annahme mit 445 : 65 Stimmen
> Bekenntnis des Parlaments zur Reform

Vorführender
Präsentationsnotizen
https://juliareda.eu/reda-bericht-erklaert/ 



EU - Gesetzgebungsverfahren

• Ziel: Binnenmarkt-Verwirklichung, Art.16 AEUV >
• Rechtsgrundlage: Art. 114 AEUV >
• > Ordentliches Gesetzgebungsverfahren, Art. 294 

AEUV > 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES über das Urheberrecht im 
digitalen Binnenmarkt, 14.9.2016  >



Ordentliches Gesetzgebungsverfahren 
der EU (Mitentscheidungsverfahren)

Grafiken zum Gesetzgebungsverfahren: 
http://www.verbaende-talk.de/?p=1378 oder  
http://www.europarl.europa.eu/external/appendi
x/legislativeprocedure/europarl_ordinarylegislativ
eprocedure_howitworks_de.pdf

Aus dem Parlaments-Kalender (Noch vor der 1. Lesung):

08.06.2017 Abstimmung IMCO (Binnenmarkt und Verbraucherschutz) 
 

11.07.2017 Abstimmung ITRE (Industrie, Forschung, Energie) und 
CULT (Kultur und Bildung) 

12.07.2017 Behandlung Änderungsanträge JURI 
 

13.07.2017 Beginn Sommerpause EU-Parlament 
 

29.08.2017 Ende Sommerpause EU-Parlament 
 

25.09.2017 Abstimmung LIBE (Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres) 
 

September 
2017 

Abstimmung JURI (Rechtsausschuss) 
 

 

http://www.verbaende-talk.de/?p=1378
http://www.europarl.europa.eu/external/appendix/legislativeprocedure/europarl_ordinarylegislativeprocedure_howitworks_de.pdf


Art.3 Text- und Datamining

© 2017 Copyright User. By Davide Bonazzi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License

http://copyrightuser.org/topics/text-and-data-mining/



Artikel 4 Nutzung von Werken und sonstigen Schutzgegen-
ständen für digitale und grenzübergreifende 
Lehrtätigkeiten

Vorführender
Präsentationsnotizen
Artikel 4 �Nutzung von Werken und sonstigen Schutzgegenständen für digitale und grenzübergreifende Lehrtätigkeiten 1.Die Mitgliedstaaten sehen eine Ausnahme oder Beschränkung von den in den Artikeln 2 und 3 der Richtlinie 2001/29/EG, in Artikel 5 Buchstabe a und Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 96/9/EG, in Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2009/24/EG sowie in Artikel 11 Absatz 1 dieser Richtlinie festgelegten Rechten vor, damit Werke und sonstige Schutzgegenstände für den alleinigen Zweck der Veranschaulichung im Unterricht digital und in dem Maße genutzt werden dürfen, wie dies durch diesen nichtgewerblichen Zweck gerechtfertigt ist, sofern diese Nutzung (a)in den Räumlichkeiten einer Bildungseinrichtung ober über ein gesichertes elektronisches Netz stattfindet, zu denen bzw. zu dem nur die Schülerinnen oder Schüler, die Studierenden und das Personal der Bildungseinrichtung Zugang haben; (b)mit Quellenangaben erfolgt, indem u. a. der Name des Urhebers angegeben wird, sofern sich dies nicht als unmöglich erweist. 2.Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass die Ausnahme nach Absatz 1 nicht allgemein gilt oder nur für bestimmte Arten von Werken oder sonstige Schutzgegenstände, sofern auf dem Markt angemessene Lizenzen für die Genehmigung der in Absatz 1 genannten Handlungen leicht verfügbar sind. Mitgliedstaaten, die von der in Unterabsatz 1 genannten Möglichkeit Gebrauch machen, müssen die notwendigen Maßnahmen ergreifen, damit eine angemessene Verfügbarkeit und Sichtbarkeit der Lizenzen gewährleistet ist, mit denen die in Absatz 1 genannten Handlungen der Bildungseinrichtungen genehmigt werden. 3.Die Nutzung von Werken und sonstigen Schutzgegenständen über gesicherte elektronische Netze für den alleinigen Zweck der Veranschaulichung im Unterricht im Einklang mit dem einzelstaatlichen Recht, das auf der Grundlage dieses Artikels erlassen wurde, gilt allein als in dem Mitgliedstaat erfolgt, in dem die Bildungseinrichtung ihren Sitz hat. 4.Die Mitgliedstaaten können für den Schaden, der den Rechteinhabern aufgrund der Nutzung ihrer Werke oder sonstigen Schutzgegenstände nach Absatz 1 entsteht, einen fairen Ausgleich vorsehen. >>> vom Grundsatz her zwingende Regelung. Gut !>>> Grenzüberschreitend: Gut !!Aber: Forderung des dbv: Aufhebung der Möglichkeit der MS, einen „Vorrang des Verlagsangebotes“ vorzusehen. Arg. U.a.: Flickenteppich unterschiedlichster Niveaus digitaler Lehrmöglichkeiten



Artikel 5 Erhalt des Kulturerbes (u.a. Langzeitarchivierung) 

Elke Wetzig (Elya) - Eigenes Werk… 
Historisches Archiv der Stadt Köln, Detail im Magazinraum Severinsstraße; Quelle: Wikimedia 
Commons Lizenziert unter: CC BY-SA 3.0

Vorführender
Präsentationsnotizen
Artikel 5 �Erhalt des Kulturerbes Die Mitgliedstaaten sehen eine Ausnahme von den in Artikel 2 der Richtlinie 2001/29/EG, in Artikel 5 Buchstabe a und Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 96/9/EG, in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2009/24/EG sowie in Artikel 11 Absatz 1 dieser Richtlinie festgelegten Rechten vor, die es Einrichtungen des Kulturerbes gestattet, Werke und sonstige Schutzgegenstände, die sich dauerhaft in ihren Sammlungen befinden, unabhängig vom Format oder Medium für den alleinigen Zweck des Erhalts dieser Werke oder sonstiger Gegenstände in dem für diesen Erhalt notwendigen Umfang zu vervielfältigen. Dbv: Grundsätzlich gut !Forderung, mögliche Formatänderungen aufzunehmen (ist in der nationalen Reform bedacht)  und die digitale LZA auch durh Dritte zuzulassen. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Elya
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0


Art.7, Vergriffene Werke 
(Digitalisierung u.a.)

CC0 Public Domain



• Verwertungsgesellschaften müssen auch 
vergriffene Werke von nicht vertretenen 
Urhebern lizenzieren dürfen

• Widerspruchsmöglichkeit
• Die VG muss „repräsentativ“ sein
• Lizenzierung auch für Einrichtungen in 

anderen EU-Staaten möglich

Vorführender
Präsentationsnotizen
Artikel 7 �Nutzung von vergriffenen Werken durch Einrichtungen des Kulturerbes 1.Die Mitgliedstaaten legen durch Bestimmungen fest, dass wenn eine Verwertungsgesellschaft im Namen ihrer Mitglieder mit einer Einrichtung des Kulturerbes eine nichtausschließliche Lizenzvereinbarung für nichtgewerbliche Zwecke abschließt, die sich auf die Digitalisierung, die Verbreitung, die öffentliche Wiedergabe oder die Zugänglichmachung vergriffener Werke oder sonstiger Schutzgegenstände erstreckt, die sich dauerhaft in der Sammlung dieser Einrichtung befinden, diese nichtausschließliche Lizenz auch auf Rechteinhaber, die von der Verwertungsgesellschaft nicht vertreten werden und derselben Kategorie wie die unter die Lizenzvereinbarung fallenden Rechteinhaber angehören, ausgedehnt werden kann oder von deren Zugehörigkeit zu dieser Kategorie ausgegangen werden kann, sofern (a)die Verwertungsgesellschaft aufgrund der ihr von den Rechteinhabern erteilten Mandate weitgehend repräsentativ für die Rechteinhaber in der Kategorie von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen sowie für die Rechte ist, die Gegenstand der Lizenz sind; (b)die Gleichbehandlung aller Rechteinhaber in Bezug auf die Lizenz gewährleistet wird; (c)alle Rechteinhaber zu jedem Zeitpunkt der Einstufung ihrer Werke oder sonstigen Schutzgegenstände als vergriffene Werke widersprechen und die Anwendung der Lizenz auf ihre Werke oder sonstigen Schutzgegenstände ausschließen können. 2.Ein Werk oder sonstiger Schutzgegenstand gilt als vergriffen, wenn das gesamte Werk oder der gesamte sonstige Schutzgegenstand in all seinen Übersetzungen, Fassungen und Erscheinungsformen auf den üblichen Vertriebswegen für die Öffentlichkeit nicht erhältlich ist und nach menschlichem Ermessen nicht davon ausgegangen werden kann, dass er in Zukunft erhältlich sein wird. Die Mitgliedstaaten sorgen in Rücksprache mit den Rechteinhabern, den Verwertungsgesellschaften und den Einrichtungen des Kulturerbes dafür, dass die Anforderungen für die Erteilung einer Lizenz nach Absatz 1 für ein Werk oder einen sonstigen Schutzgegenstand nicht über das Notwendige und Vertretbare hinausgehen und nicht die Möglichkeit ausschließen, eine Sammlung insgesamt als vergriffen einzustufen, wenn nach menschlichem Ermessen davon auszugehen ist, dass alle Werke oder sonstigen Schutzgegenstände in der Sammlung vergriffen sind. 3.Die Mitgliedstaaten sehen geeignete Maßnahmen vor, um Folgendes bekannt zu machen: (a)die Einstufung von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen als vergriffen, (b)die Lizenz und vor allem ihre Anwendung auf nicht vertretene Rechteinhaber, (c)die in Absatz 1 Buchstabe c genannten Widerspruchsmöglichkeiten der Rechteinhaber, wobei eine angemessene Zeitspanne vorzusehen ist, bevor die Werke oder sonstigen Schutzgegenstände digitalisiert, vertrieben, öffentlich wiedergegeben oder zugänglich gemacht werden. 4.Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die in Absatz 1 genannten Lizenzen von einer Verwertungsgesellschaft vergeben werden, die für den Mitgliedstaat repräsentativ ist, in dem (a)die Werke oder Tonträger zuerst veröffentlicht wurden oder, sofern sie nicht veröffentlicht wurden, in dem sie zuerst gesendet wurden, mit Ausnahme von Film- und audiovisuellen Werken; (b)im Falle von Film- und audiovisuellen Werken die Produzenten der Werke ihren Hauptsitz oder ihren gewöhnlichen Wohnsitz haben oder (c)die Einrichtung des Kulturerbes ihren Sitz hat, sofern sich gemäß den Buchstaben a und b und nach vertretbarem Aufwand kein Mitgliedstaat oder Drittland festlegen lässt. 5.Die Absätze 1, 2 und 3 finden nicht auf Werke oder sonstige Schutzgegenstände von Drittstaatsangehörigen Anwendungen, es sei denn, Absatz 4 Buchstaben a und b finden Anwendung. Artikel 8 �Grenzübergreifende Nutzungen 1.Werke oder sonstige Schutzgegenstände, die unter eine Lizenz nach Artikel 7 fallen, können von der Einrichtung des Kulturerbes gemäß den Lizenzbedingungen in allen Mitgliedstaaten genutzt werden. 2.Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Informationen, anhand derer die unter eine Lizenz nach Artikel 7 fallenden Werke oder sonstigen Schutzgegenstände identifiziert werden können, sowie die Informationen, mit denen Rechteinhaber über ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c unterrichtet werden, mindestens sechs Monate, bevor die Werke oder sonstigen Schutzgegenstände in anderen Mitgliedstaaten als dem der Lizenzerteilung digitalisiert, vertrieben, öffentlich wiedergegeben oder zugänglich gemacht werden, und über die gesamte Lizenzlaufzeit hinweg über ein zentrales Online-Portal öffentlich zugänglich gemacht werden. 3.Das in Absatz 2 genannte Portal wird vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 386/2012 eingerichtet und verwaltet.  Forderungen dbv: „Vergriffenheit“ darf nicht durch jede Werk-Manifestation augeschlossen werden, wie z.B. Verfilmung, ÜbersetzungLeider wird auch dadurch nicht unmittelbar gewährleistet sein, dass alle werkarten lizenziert werden können, z.B. Zsn, Sammelwerke ; vgl. ErwGr.25



Artikel 11, Schutz von Presseveröffentlichungen 
im Hinblick auf digitale Nutzungen 

CC0 Public Domain



Leistungsschutzrecht für Presseverlage

• LSR an „Presseveröffentlichungen“ in Bezug 
auf  Vervielfältigungen und online – Nutzung

• Urheber sollen aber ihre Werke davon 
unabhängig verwenden können

• Frist: 20 Jahre nach Veröffentlichung
• Fakultativ: Presseverlage dürfen an VG-

Ausschüttungen beteiligt werden

Vorführender
Präsentationsnotizen
Artikel 11 �Schutz von Presseveröffentlichungen im Hinblick auf digitale Nutzungen 1.Die Mitgliedstaaten legen Bestimmungen fest, mit denen Presseverlage die in Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2001/29/EG genannten Rechte für die digitale Nutzung ihrer Presseveröffentlichung erhalten. 2.Von den in Absatz 1 genannten Rechten bleiben die im Unionsrecht festgelegten Rechte von Urhebern und sonstigen Rechteinhabern an den in einer Presseveröffentlichung enthaltenen Werken und sonstigen Schutzgegenständen unberührt. Diese Rechte können nicht gegen diese Urheber und sonstigen Rechteinhaber geltend gemacht werden und können ihnen insbesondere nicht das Recht nehmen, ihre Werke und sonstigen Schutzgegenstände unabhängig von der Presseveröffentlichung zu verwenden, in der sie enthalten sind. 3.Die Artikel 5 bis 8 der Richtlinie 2001/29/EG und die Richtlinie 2012/28/EU finden sinngemäß auf die in Absatz 1 genannten Rechte Anwendung. 4.Die in Absatz 1 genannten Rechte erlöschen 20 Jahre nach der Veröffentlichung der Presseveröffentlichung. Die Berechnung dieser Zeitspanne erfolgt ab dem 1. Januar des auf den Tag der Veröffentlichung folgenden Jahres. Def. „Presseveröffentlichungen“ (ErwGr. 33)Begriff der Presseveröffentlichung so zu definieren, dass er nur journalistische Veröffentlichungen umfasst, die, unabhängig vom Medium, von einem Diensteanbieter für die Zwecke der Information oder Unterhaltung veröffentlicht und in bestimmten Zeitabständen oder regelmäßig aktualisiert werden. 



Verlegerbeteiligung

CC0 Public Domain

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de


Artikel 13, Nutzung geschützter Inhalte durch Diensteanbieter der Informationsgesellschaft, die große Mengen 
der von ihren Nutzern hochgeladenen Werke und sonstigen Schutzgegenstände speichern oder zugänglich 

machen

Upload-Filter = Pflicht zur Schnüffel-Software

By: Julo, derivative work of Padeluun's and VaGla's works, lizenziert unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe 
unter gleichen Bedingungen 3.0 nicht portiert“ lizenziert.

Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia.cenzored.png?uselang=de

https://en.wikipedia.org/wiki/de:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de


Fehlend:

• Kopienversand-Regelung. Forderung dbv: 
Harmonisierte Regelung (ohne Vorrang des 
Verlagsangebotes !)

• Harmonisierte Regelung zur Nutzung im 
Unterricht vor Ort, z.B. Wiedergabe im 
Seminarraum, Verteilung von Papierkopien 
(aber von dbv gefordert !)



Was passiert gerade im 
federführenden Rechtsausschuss ? 

• 7.3.17: Comodini-Bericht (Rechtsausschuss) 
mit 73 Änderungsanträgen

• Darauf bezogen: Im Rechtsausschuss 
• 28.4.17: Draft Report Rechtsausschuss; 1477 

Änderungsanträge, hauptsächlich zu
– Upload-Filter
– Leistungsschutzrecht für Verleger
– TDM

Vorführender
Präsentationsnotizen
http://copyright4creativity.eu/2017/03/20/juri-report-on-copyright-in-the-digital-single-market-bringing-back-the-user-and-common-sense-in-the-debate-up-to-a-point/ 



EU-Recht / Nationales Recht

EU-Richtlinie

Nationales Recht
EuGH 

z.B. Vorlageverfahren 
durch ein nationales 
Gericht

Auslegung der EU-Richtlinie:
- Erlaubt die Richtlinie ein  

bestimmtes nationales 
Recht ?

- Erlaubt die Richtlinie eine 
bestimmte Auslegung des 
nationalen Rechts ?
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